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Einleitung

Zielsetzung, Geltungsbereich und  
Gültigkeitsdauer
Mit der Strategie «Digitale Verwaltung Schweiz 
2024–2027» legen Bund, Kantone, Städte und 
Gemeinden gemeinsam fest, wie die digitale 
Transformation der Verwaltungen im föderalen 
Kontext vorangetrieben wird. Die kooperativ aus-
gelegte Strategie definiert, welche Handlungs-
felder auf allen drei föderalen Ebenen prioritär 
bearbeitet und welche strategischen Schwer-
punkte in den Jahren 2024 bis 2027 gesetzt wer-
den. Die Strategie gibt ebenfalls vor, wie die Zu-
sammenarbeitsorganisation «Digitale Verwaltung 
Schweiz» (DVS) die Gemeinwesen*1 in der Um-
setzung ihrer Aufgaben mit geeigneten Mass-
nahmen unterstützt. 

Die Strategie bezieht sich auf die Verwaltungen 
der Gemeinwesen in der Schweiz. Sie betrifft die 
sogenannte Kernverwaltung von Bund, Kantonen, 
Städten und Gemeinden. Nicht eingeschlossen 
sind verwaltungsnahe Körperschaften wie zum 
Beispiel Universitäten, Schulen und Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens. 

Die Strategie wird alle vier Jahre aktualisiert.

1  Die mit einem Sternchen versehenen Begriffe  
werden im → Glossar erklärt.

Hintergrund
Seit vielen Jahren arbeiten Bund, Kantone, Städ-
te und Gemeinden in der digitalen Transformation 
der Verwaltung zusammen. Bereits 1975 wurde 
die «Schweizerische Informatikkonferenz» ge-
gründet, und 2008 entstand zur koordinierten 
Einführung und Weiterentwicklung des E-Govern-
ments in der Schweiz die interföderale Organi- 
sation «E-Government Schweiz». Ein weiterer  
Digitalisierungsschub erfolgte mit der Unter-
zeichnung der Tallinn Declaration on eGovern-
ment vom 6. Oktober 20172. So machen auch  
die Strategie «Digitale Schweiz 2023» vom  
16. Dezember 20223 und der zugehörige Aktions-
plan4 des Bundes sowie die mittlerweile zahl- 
reichen Digitalisierungsstrategien von Kantonen, 
Städten und Gemeinden die unterschiedlichen 
Herausforderungen der digitalen Transformation 
sichtbar.

Um die digitale Transformation der Verwaltung 
weiter voranzutreiben, wurde per 1. Januar 2022 
die DVS gegründet. Die DVS verfolgt einen ver-
netzten, gesamtschweizerischen Ansatz, koordi-
niert die Steuerung der digitalen Transformation 
zwischen und innerhalb der institutionellen Ebe-
nen und ermöglicht Mitsprache und Mitgestal-
tung (vgl. Öffentlich-rechtliche Rahmenverein-
barung vom 24. September 20215 über die 
Digitale Verwaltung Schweiz [Rahmenvereinba-
rung], Ziff. 4.1 Abs. 1).

Die vorliegende Strategie «Digitale Verwaltung 
Schweiz 2024 – 2027» dient der Fortsetzung der 
erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Bund, 
Kantonen, Städten und Gemeinden unter Mit-
wirkung der DVS.

2  Abrufbar unter → www.admin.ch → Dokumentation → 
Medienmitteilungen → 6. Okt. 2017 (Stand: 11.9.2023).

3 BBl 2022 3154
4 Abrufbar unter → www.digital.swiss → Aktionsplan.
5 BBl 2021 3030

http://www.admin.ch
http://www.digital.swiss
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Einordnung ins schweizweite Strategiegefüge
Mit der Strategie «Digitale Verwaltung Schweiz 
2024 – 2027» schaffen Bund, Kantone, Städte 
und Gemeinden ein gemeinsames Verständnis 
für die Umsetzung und Weiterentwicklung der 
digitalen Verwaltung. Die Strategie adressiert die 
transversalen Herausforderungen* der digitalen 
Transformation der Gemeinwesen und soll als 
Dachstrategie vertikale und horizontale Wirkung 
entfalten. Die vertikale Wirkung betrifft die Or-
ganisationen verschiedener Staatsebenen, die 
horizontale Wirkung diejenigen auf einer Staats-
ebene. 

Die zahlreichen Strategien der Gemeinwesen im 
Bereich der digitalen Transformation sollen sich 
bei der Umsetzung und Weiterentwicklung an 
der vorliegenden Strategie orientieren (vgl. Rah-
menvereinbarung, Ziff. 3.1., Abs. 3 Bst. d). 

Die Strategie «Digitale Verwaltung Schweiz 
2024 – 2027» löst die folgenden kantonsüber-
greifenden und schweizweiten Strategien zur 
digitalen Transformation ab:
 –  E-Government-Strategie Schweiz  

2020 – 20236 
 –  Leitlinien der Kantone zur Digitalen 

Verwaltung vom 27. September 20187 
 –  Strategisches Leitbild der Schweizeri-

schen Informatikkonferenz

6 BBl 2019 8739
7  Leitlinien der Kantone zur Digitalen Verwaltung.  

Abrufbar unter → www.kdk.ch → Aktuell  
→ Stellungnahmen → 2018 (Stand: 11.9.2023).

Die Strategie «Digitale Verwaltung Schweiz 
2024 – 2027» unterstützt unter Anwendung des 
föderal-kooperativen Ansatzes die Strategie  
«Digitale Schweiz 2023» – dies insbesondere im 
Wirkungsbereich «digitale Behördenleistungen». 
Sie trägt mit einer leistungsfähigen digitalen Ver-
waltung zu einer digitalen Schweiz bei.

Die Strategie unterstützt eine wirkungsvolle  
Koordination mit Bezug auf die transversalen He- 
rausforderungen. Um eine bestmögliche Wirkung 
zu erzielen, sind sektorspezifische Lösungen und 
Entwicklungen zu berücksichtigen. Die strategi-
schen Aktivitäten sollen abgestimmt und unter 
Gewährleistung gegenseitiger Anschlussfähigkeit 
erfolgen. Bei der Umsetzung der sektorspezifi-
schen Anliegen sollen insbesondere gemeinsame 
Standards und Basisinfrastrukturen berücksich-
tigt werden.

http://www.kdk.ch
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Leitbild

gibt eine langfristige  
Vision vor

geben handlungsanleitende 
Grundsätze für die  

Umsetzung vor

stellen die Bereiche mit  
dem grössten Handlungs- 
bedarf für die Umsetzung  
des Leitbilds der digitalen 

Verwaltung dar

definieren die handlungsüber- 
greifenden Schwerpunkte  
und Ziele, die innerhalb  

der Strategieperiode  
gemeinsam erreicht werden 

sollen

Prinzipien Handlungsfelder
Strategische  

Schwerpunkte  
und Ziele

Langfristig 2024 – 2027

Abbildung 1   Zentrale Bestandteile der Strategie

Strategieaufbau
Die Strategie «Digitale Verwaltung Schweiz 
2024 – 2027» umfasst vier zentrale Bestandteile: 
das Leitbild, die Prinzipien, die Handlungsfelder 
sowie die strategischen Schwerpunkte und Ziele.

Das Leitbild definiert die langfristige Vision der 
öffentlichen Verwaltungen der Schweiz als Ge-
samtsystem*. In der Umsetzung des Leitbilds 
sind die Prinzipien im Kontext der digitalen 
Transformation handlungsleitende Grundsätze 
für Bund, Kantone, Städte und Gemeinden. Die 
Prinzipien sind massgebend für die Entscheidun-
gen und die entsprechenden Handlungen der 
Schweizer Verwaltungen in Bezug auf die digitale 
Transformation.

Die Handlungsfelder stellen diejenigen Bereiche 
dar, in denen Bund, Kantone, Städte und Ge-
meinden im Rahmen ihrer jeweiligen Strategien 

zur digitalen Verwaltung aktiv sind. Die erwähn-
ten Handlungsfelder werden je nach individueller 
Ausgangslage in den jeweiligen Organisationen 
angegangen. Durch koordiniertes Handeln und 
Setzen gemeinsamer Akzente wollen die Ge-
meinwesen die Effektivität ihrer Handlungen 
stärken und nachhaltige Fortschritte erzielen.

Die strategischen Schwerpunkte und Ziele sind 
handlungsfeldübergreifend. Anders als im Rah-
men der Handlungsfelder steht bei den Schwer-
punkten und Zielen das gemeinsame Handeln, 
zu dem sich Bund, Kantone, Städte und Ge-
meinden bis zum Ende der Strategieperiode ver-
pflichten, im Zentrum. Die Schwerpunkte stellen 
diejenigen Tätigkeitsbereiche dar, die aktuell auf 
die weitere digitale Transformation des vernetz-
ten Gesamtsystems die grösstmögliche Wirkung 
haben.
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Leitbild

Die Verwaltung trägt massgeblich zur Attraktivität 
des modernen, lebenswerten und zukunftsfähi-
gen Standorts Schweiz bei. Bund, Kantone, Städ-
te und Gemeinden richten sich nach den Bedürf-
nissen ihrer Anspruchsgruppen. Die Anspruchs- 
gruppen* umfassen insbesondere Einwohnerin-
nen und Einwohner sowie Besucherinnen und 
Besucher der Schweiz, Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer, in der Schweiz oder mit 
der Schweiz tätige Unternehmen und namentlich 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltung aller drei föderalen  
Ebenen. Die berechtigten Anliegen dieser An-
spruchsgruppen werden durchgängig* und in 
einer für sie nachvollziehbaren Art erfüllt, unab-
hängig davon, welche Verwaltungseinheiten auf 
welcher föderalen Ebene dafür zuständig sind.

Das langfristige Ziel ist Folgendes: Nutzerinnen 
und Nutzer aller Anspruchsgruppen können Be-
hördenleistungen einfach digital beziehen und 
an diesen mitwirken. Dabei wird berücksichtigt, 
dass sich die Bevölkerung auch weiterhin nicht 
digital mit den Behörden austauschen kann. 
Unternehmen und Verwaltung interagieren da-
gegen durchgängig digital. Mitarbeitende der 
Verwaltungen profitieren von einem innovativen 
und attraktiven Arbeitsumfeld. Die Verwaltung 
erbringt ihre Leistungen digital und effektiv. Eine 
effektive Verwaltung steht der Bevölkerung in 
jeder Lebenssituation bei der Erfüllung ihrer An-
liegen bestmöglich zur Seite. Die Unternehmen 
können sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren 
und erledigen die behördlichen Pflichten mit 
minimalem Aufwand. Effektiv bedeutet eben-
falls, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Verwaltung ihre Aufgaben unkompliziert und 
effizient mithilfe von digitalen Lösungen erfüllen. 

Eine transparente Verwaltung stellt sicher, dass 
die Anspruchsgruppen stets über die laufenden 
Behördenprozesse und die Bearbeitung und 
Speicherung ihrer Daten informiert sind. Sichere 
Behördenprozesse garantieren, dass Unbefugte 
sich nicht Zugang zu den Systemen, zu den Da-
ten und zur Kommunikation der öffentlichen Ver-
waltung verschaffen können und der Schutz von 
Personendaten jederzeit ausreichend gewähr-
leistet ist. Sicher bedeutet zudem, dass die zu-
grundeliegende IT-Infrastruktur gegen äussere 
Störungen resilient ist.

Die DVS orchestriert die digitale Transformation 
über alle drei Staatsebenen hinweg im Rahmen 
eines kooperativen Ansatzes. Die Verwaltungen 
der Gemeinwesen auf allen föderalen Ebenen 
verstehen sich als Gesamtsystem vernetzter 
Organisationen, das digitale Behördenleistun-
gen durchgängig erbringt und so einen Mehr-
wert nach aussen und nach innen schafft. Be-
hördenleistungen sollen auch in ihrer nicht 
digitalen Form auf digital ausgerichteten nutzer-
zentrierten Prozessen basieren. Bei diesen digi-
tal ausgerichteten Prozessen handelt es sich 
nicht um digitale Abbildungen bestehender Pro-
zesse, sondern um optimierte digitale Behörden-
leistungen, die auch neu gedacht werden kön-
nen. Durchgängig bedeutet einerseits, dass 
digitale Behördenprozesse vollständig und me-
dienbruchfrei über verschiedene Systeme hin-
weg die Verwaltung durchlaufen. Es bedeutet 
andererseits auch, dass Behördenleistungen 
durch die jeweils administrativ zuständigen Ver-
waltungen der föderalen Ebenen digital vollzo-
gen werden können.

Bund, Kantone, Städte und Gemeinden transformieren ihre Prozesse 
und Leistungen, sodass sie als vernetztes digitales Gesamtsystem 
agieren können. Sie richten sich dabei nach dem folgenden langfris-
tigen Leitbild der digitalen Verwaltungen:

Der Bevölkerung, den Unternehmen und auch weiteren Anspruchsgruppen wird eine effek- 
tive, transparente und sichere digitale Interaktion mit der öffentlichen Verwaltung ermöglicht. 
Die Verwaltungen von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erbringen als vernetztes 
Gesamtsystem durchgängig digitale Behördenleistungen. 



Prinzipien  
der digitalen 
Verwaltungen 
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Prinzipien der digitalen Verwaltung

Bei der gemeinsamen Umsetzung des Leitbilds orientieren sich die 
Gemeinwesen an gemeinsamen Grundsätzen. Diese sind hand-
lungsleitend für die digitale Transformation und für die Planung und 
Umsetzung entsprechender Massnahmen. Sie liegen allem koordi-
nierten Handeln zugrunde. Die Verwaltungen verstehen sich als 
vernetztes Gesamtsystem.

Abbildung 2   Prinzipien der digitalen Verwaltungen
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Nutzerzentrierung und Inklusion
Digitale und nicht digitale Behördenleistungen 
werden optimiert oder neu gedacht, damit sie zu 
einer generellen Vereinfachung der Prozesse der 
Verwaltung beitragen und den Bedürfnissen der 
Nutzerinnen und Nutzer entsprechen (Nutzerzen-
trierung*). Nutzerinnen und Nutzer sind Personen 
aller Anspruchsgruppen, dazu gehören auch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. 
Nichtbehördliche Anspruchsgruppen werden in 
die Entwicklung und Umsetzung der Behörden-
leistungen einbezogen. Die Anspruchsgruppen 
werden im Sinne einer 360-Grad-Betrachtung 
aus allen Perspektiven beleuchtet. Behörden-
leistungen werden mit einer behördenübergrei-
fenden End-to-End-Sicht ausgestaltet, damit alle 
sie nutzen können. Bei der Ausgestaltung werden 
zum Beispiel unterschiedliche IT-Grundkompe-
tenzen, Sprachkenntnisse oder geistige sowie 
körperliche Beeinträchtigungen berücksichtigt. 
Die Verwaltungen stellen eine einfache Interak-
tion sicher, Leistungen werden falls gewünscht 
automatisch angestossen (antragslose Verfah-
ren*). Das selbstbestimmte Handeln wird geför-
dert.

Digital first und digital only
Verwaltungsprozesse werden vorrangig für die 
digitale Leistungserbringung ausgestaltet (digi-
tal first*). Bestehende, auf die nicht digitale Ab-
wicklung ausgelegte Prozesse werden adaptiert, 
indem sie konsequent an der digitalen Leis-
tungserbringung ausgerichtet werden. Die Be-
völkerung kann Behördenleistungen jedoch 
weiterhin nicht digital beziehen. Wirtschaft und 
Verwaltung arbeiten hingegen aktiv daran, dass 
sie untereinander ihre Dienstleistungen und 
Prozesse vollständig digital vollziehen (digital 
only*). Digitale Behördenleistungen, insbeson-
dere behördliche Nachweise, sollen von allen 
Gemeinwesen im In- und Ausland akzeptiert 
und digital integriert werden.

Interoperabilität und Mehrfachnutzung
Die Verwaltung als Gesamtsystem entwickelt 
grundsätzlich gemeinsame Lösungen. Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den föderalen Ebe-
nen ist dabei unerlässlich, um Ressourcen zu 
bündeln, Fachwissen zu teilen und interoperab-
le Lösungen bereitzustellen. Diese werden durch 
(Applikations-)Schnittstellen und offene Archi-
tekturen interoperabel gestaltet und ermögli-
chen auch die internationale Anschlussfähigkeit. 
Es werden bevorzugt Technologien eingesetzt, 
die eine einfache und niederschwellige Mehr-
fachnutzung ermöglichen, beispielsweise durch 
Teilen von Quellcodes (Open Source*) oder die 
Verwendung skalierbarer Cloud-Technologien. 
Zudem wird darauf hingewirkt, dass die Daten 
der Verwaltung für digitale Behörden-
dienstleistungen mehrfach genutzt 
und das Once-only-Prinzip* umgesetzt 
werden. Zur Förderung der Inter- 
operabilität* wird die Harmonisierung 
der Rechtsgrundlagen vorangetrieben. 
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Sicherheit, Vertrauen und Transparenz
Digitale Behördenleistungen sind nach etab- 
lierten Standards* und Richtlinien für Daten- 
sicherheit (Security und Privacy by Design)  
ausgestaltet. Nutzerinnen und Nutzer können 
nachvollziehen, durch welche Stellen und zu wel-
chen Zwecken ihre Daten durch die Verwal- 
tungen gespeichert und bearbeitet werden. Der 
Schutz der Daten (Datenschutz*) vor unerlaubter 
Bearbeitung und Nutzung wird zu jeder Zeit  
gewährleistet. Das Gesamtsystem, insbesondere 
die ihm zugrundeliegende IT-Infrastruktur, ist 
gegen unvorhergesehene und schädliche Ein-
flüsse resilient. Ein transparenter Dialog mit den 
Nutzerinnen und Nutzern über die Chancen und 
Gefahren der digitalen Verwaltung sensibilisiert 
für sicherheitsrelevante Massnahmen und stärkt 
das Vertrauen. 

Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit
Die digitale Transformation wird ganzheitlich* und 
über die Organisationsgrenzen hinweg sowie um-
fassend in ihrem Wirkungszusammenhang be-
trachtet. Dies erfordert die Gesamtbetrachtung 
der Aspekte Organisation, Technologie und Kul-
tur. Zur Sicherstellung des langfristigen Mehr-
werts für die Bevölkerung und die Wirtschaft 
werden die digitalen Behördenleistungen sozial, 
ökonomisch und ökologisch nachhaltig entwi-
ckelt und bereitgestellt. Dabei sind soziale, öko-
logische und ökonomische Aspekte immer wieder 
neu gegeneinander abzuwägen und in ein ange-
messenes Verhältnis zu bringen. Ökologisch 
nachhaltiges Handeln bezieht sich vor allem auf 
die schonende Nutzung der Ressourcen. Bei der 
ökonomischen Nachhaltigkeit geht es darum, 
dass Lösungen wirtschaftlich tragfähig sind.  
Sozial nachhaltig sind digitale Behördenleistun-
gen, wenn sie unter Berücksichtigung ethischer 
Standards und Good Practices entwickelt wer-
den. Die Verwaltungen achten auf ihre digitale 
Souveränität*, um eine ausreichende und nach-
haltige Kontrolle des digitalen Raums zu ge-
währleisten. 



Handlungs-
felder
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Handlungsfelder

Um das Leitbild umzusetzen, werden sechs zentrale Handlungsfelder 
definiert. Die Handlungsfelder werden von Bund, Kantonen, Städten 
und Gemeinden im Rahmen ihrer jeweiligen Strategien und ihres digi- 
talen Reifegrads mit individuellen Akzenten zur digitalen Verwaltung 
aktiv angegangen. Koordiniertes und gemeinsames Handeln stärkt die 
Effektivität der Umsetzung der Vorhaben. Weiter ist zu berücksichti-
gen, dass die Handlungsfelder miteinander verknüpft sind und nicht 
isoliert betrachtet werden können. Mit der Strategie «Digitale Ver- 
waltung Schweiz 2024 – 2027» wird eine ganzheitliche und vernetzte 
Sicht in den Handlungsfeldern eingenommen. Die DVS unterstützt  
und steuert die gemeinsamen Aktivitäten in den Handlungsfeldern in 
unterschiedlichem Ausmass. In der aktuellen Strategieperiode  
fokussiert sie sich insbesondere auf Basisdienste* und Infrastrukturen.

Weiterentwicklung  
der Zusammenarbeit

Operative Ebene

Normative und organisatorische Ebene

Umfang der Unterstützung und Steuerung durch die DVS

Abbildung 3   Handlungsfelder

StandardsRechtsgrundlagen

Digitale Angebote

Digitale Kultur  
und Fähigkeiten

Basisdienste und  
Infrastrukturen
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Basisdienste und Infrastrukturen
Ein zentrales Hemmnis für die digitale Transfor-
mation der Verwaltung sind fehlende Basisdiens-
te und Infrastrukturen. Viele Projekte in diesem 
Bereich werden heute in verschiedenen Gemein-
wesen parallel umgesetzt, was zu Effizienzverlus-
ten und Mehrkosten führt sowie den Fortschritt 
in der Umsetzung einer digitalen Verwaltung als 
Ganzes hemmt. Diese Tatsache widerspiegelt 
sich auch im eGovernment-Benchmark-Bericht 
20238 der Europäischen Union.

8  Abrufbar unter → https://digital-strategy.ec.europa.eu  
→ Search → eGovernment Benchmark 2023  
→ 27.9.2023 (Stand: 27.9.2023).

Beitrag der DVS als Organisation
Die DVS als Organisation treibt eine wirkungsorien-
tierte und effiziente (Weiter-)Entwicklung und einen 
nachhaltigen Betrieb von Basisdiensten und Infra-
strukturen voran. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Agenda DVS*, namentlich auf Portalbasisinfra-
strukturen*, einer Förderung der Integration der E-ID 
und dem Einsatz von Cloudtechnologien. Hierzu 
sollen die relevanten Projekte angestossen und ge-
meinsam umgesetzt werden. Die Gemeinwesen rich-
ten ihre Planung darauf aus. Im Zusammenhang mit 
den aufzubauenden Basisdiensten und -infrastruk-
turen hat die DVS auch eine aktive Rolle im Bereich 
der Rechtssetzung, unter anderem indem sie früh-
zeitig Impulse an die zuständige Staatsebene gibt. 
Die DVS sammelt und verstärkt als zentrale Anlauf-
stelle das entsprechende Wissen und stellt regel-
mässig Informationen in angemessenem Umfang 
bereit (auch für die Bevölkerung).

Die Gemeinwesen sollen digitale Behördenleistun-
gen als Gesamtsystem erbringen. Um den Prozess 
dorthin zu vereinfachen und zu beschleunigen, sol-
len sie sowohl auf skalierbare Basisdienste als auch 
auf sichere und resiliente Infrastrukturen zurück-
greifen können. Auf die Anschlussfähigkeit beste-
hender (sektorieller) Lösungen ist zu achten. Zudem 
ist das Potenzial der Bündelung von digitalen Be-
hördenleistungen auf gemeinsamen Einstiegspunk-
ten und gemeinsam genutzten Serviceplattformen 
aus der Sicht der Anspruchsgruppen noch nicht 
optimal ausgeschöpft. Weiter erschwert das Fehlen 
eines staatlich anerkannten elektronischen Identi-
tätsnachweises (E-ID) die Umsetzung von digitalen 
Behördenleistungen. Zudem sind die Möglichkeiten 
der Cloud als Infrastruktur bisher weitgehend un-
genutzt.

https://digital-strategy.ec.europa.eu
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Rechtsgrundlagen
Viele der bestehenden rechtlichen Grundlagen 
sind auf eine nicht digitale Welt ausgelegt und 
unterstützen durchgängige digitale Leistungen 
als Gesamtsystem unzureichend. Regulatorische 
Vorgaben erschweren teilweise eine nutzer-
freundliche und in technischer Hinsicht wirt-
schaftliche Umsetzung von Digitalisierungsvor-
haben. Fehlende rechtliche Grundlagen und 
datenschutzrechtliche Befürchtungen erschwe-
ren eine zukunftsgerichtete Wertschöpfung aus 
Daten zum Nutzen der Anspruchsgruppen.

Rechtsgrundlagen müssen auf eine digitale Welt 
ausgerichtet sein. Um die digitale Erbringung von 
Behördenleistungen und den elektronischen 
Rechtsverkehr zu ermöglichen, sind Rechts-
grundlagen zu schaffen oder anzupassen. Rechts-
grundlagen werden auch benötigt, um die ge-
meinsame Beschaffung, Entwicklung oder 
Finanzierung von digitalen Behördenleistungen 
zu ermöglichen. Rechtliche Grundlagen sind wei-
terzuentwickeln, um das Potenzial der Cloud zu 
nutzen und eine gemeinsame Datenbewirtschaf-
tung und die Sekundärnutzung von Daten zu er-
möglichen. Entsprechende Rechtsgrundlagen zu 
schaffen oder anzupassen ist ein aufwendiger 
Prozess, der zeitnah vorangetrieben werden muss.

Standards
Die Interoperabilität und die Mehrfachnutzung 
bestehender Lösungen sind aufgrund fehlender 
technischer, semantischer, organisatorischer und 
rechtlicher Standards stark erschwert. Dadurch 
werden Synergien wenig genutzt. Das reduziert 
das Potenzial der digitalen Verwaltung als ver-
netztes Gesamtsystem.

Durch Standards wird sichergestellt, dass Bund, 
Kantone, Städte und Gemeinden als vernetztes 
Gesamtsystem agieren und digitale Behörden-
leistungen gemeinsam erbringen können. Im Be-
reich der technischen Standards liegt der Fokus 
auf (Applikations-)Schnittstellen, Serviceplatt-
formen und Lösungsarchitekturen. Organisatori-
sche Standards erfordern die Harmonisierung 
von Fachprozessen und rechtlichen Grundlagen. 
Standards für Cybersicherheit werden gemäss 
Empfehlungen des Nationalen Zentrums für Cy-
bersicherheit angewendet und an die Bedro-
hungslage sowie die verwendeten Technologien 
angepasst. Um einen zukunftsgerichteten Um-
gang mit Daten zu gewährleisten, müssen Vor-
gaben zur Datenbewirtschaftung und -haltung 
(inkl. Archivierung) harmonisiert und standardi-
siert werden.

Beitrag der DVS als Organisation
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden entwickeln 
Standards gemeinsam und bekennen sich zu deren 
Einhaltung. Neue Standards werden im Rahmen be-
stehender Gefässe wie des Vereins eCH9 entwickelt, 
die internationale Kompatibilität wird berücksichtig. 
Die DVS unterstützt die aktive Ausarbeitung strate-
gisch wichtiger Standards und stärkt die enge Zu-
sammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Städten 
und Gemeinden innerhalb der bestehenden Struk-
turen. Die DVS fördert die Verbindlichkeit der Um-
setzung von Standards.

9 → www.ech.ch

Beitrag der DVS als Organisation
Die Überarbeitung rechtlicher Grundlagen liegt  
in der Verantwortung aller drei Staatsebenen. Die 
DVS als Organisation setzt rechtzeitige und sach-
bezogene Impulse für die Umsetzung von Digitali-
sierungsvorhaben und der dafür erforderlichen 
Rechtsgrundlagen. Mit Blick auf die Interoperabili-
tät und die Basisdienste fördert sie die Schaffung 
und Anpassung relevanter Rechtsgrundlagen zwi-
schen den Gemeinwesen. 
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Digitale Angebote
Heute stehen nur ausgewählte Behördenleistun-
gen digital zur Verfügung. Das Angebot an digita-
len Behördenleistungen und dessen Ausgestal-
tung unterscheidet sich in den Gemeinwesen 
stark. Aufgrund der dezentral organisierten Ver-
waltungen sind die digitalen Behördenleistungen 
vielfach nicht gemeinsam umgesetzt, was zu di-
vergierenden Prozessen und fehlender Durchgän-
gigkeit führt. 

Digitale Angebote sollen eine einfache, effektive, 
transparente und sichere Interaktion mit der Ver-
waltung in allen Lebenssituationen ermöglichen. 
Das Angebot ist jedoch lückenhaft und allzu oft 
durch Brüche im Nutzererlebnis gekennzeichnet. 
Für die Nutzerinnen und Nutzer steht nicht pri-
mär im Vordergrund, wie die verwaltungsrecht-
lichen Zuständigkeiten geregelt sind, solange 
Ansprechpersonen und Verantwortlichkeiten 
während der gesamten Prozessabwicklung klar 
definiert sind und sie die gewünschte Dienstleis-
tung erhalten. Bestehende und neue Prozesse 
sollen deshalb vom Anfang bis zum Ende wir-
kungsorientiert und nutzerzentriert digital ge-
staltet werden. Die zukünftigen digitalen Behör-
denleistungen setzen das Once-only-Prinzip 
konsequent um. Papierlose Genehmigungswork-
flows sind über die Organisationsgrenzen hin-
weg im Einsatz, bei Bedarf unter Verwendung 
elektronischer Signaturen. Die Bereitstellung von 
(Applikations-)Schnittstellen ermöglicht es, über 
Verwaltungsgrenzen hinaus als Gesamtsystem 
zu agieren und auch nicht-behördliche An-
spruchsgruppen in die Prozesse der Leistungs-
erbringung zu integrieren.

Digitale Kultur und Fähigkeiten
Die digitale Transformation ist mit einem Kultur-
wandel in der Gesellschaft und der Arbeitswelt 
verbunden. Die Gemeinwesen haben sich diesem 
Wandel ebenfalls zu stellen und sind gefordert, 
diesen aktiv anzugehen. Die Verwaltungen wer-
den zunehmend offene, vernetzte und lernende 
Organisationen. Das Leitbild der digitalen Ver-
waltung bedingt insbesondere ein gemeinsames 
Grundverständnis des gesamten Verwaltungssys-
tems von Bund, Kantonen, Städten und Gemein-
den. Bisher lag der Fokus mehrheitlich auf dem 
eigenen Zuständigkeitsbereich, organisations-
übergreifende Themen standen im Hintergrund. 
Ebenfalls erschwerend ist, dass digitale Fähig-
keiten, auch im Kontext des Fachkräftemangels, 
nur limitiert zur Verfügung stehen. 

Eine ganzheitliche Organisationsentwicklung ist 
für die digitale Transformation von grosser Be-
deutung. Das Change-Management für den kul-
turellen Wandel innerhalb der Verwaltung ist 
unter Einbezug der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aktiv anzugehen. Eine wichtige Rolle neh-
men dabei die Mitglieder der Exekutive und die 
oberste Führungsebene der Verwaltung ein, die 
diesen Wandel vorleben. Eine Innovations-, Zu-
sammenarbeits- und Lernkultur sind durch ent-
sprechende Massnahmen dezentral zu etablieren 
und zu fördern, um insbesondere die digitalen 
Fähigkeiten der Organisationen und ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu stärken. Ein Fokus 
kann auf neuen (kollektiven) Arbeitsweisen, Best 
Practice und Sensibilisierung in Cybersicherheit 
oder auch auf Themen wie Datenkompetenz 
(Data Literacy) liegen. Als Gesamtorganisation 
soll die digitale Verwaltung eine attraktive und 
fortschrittliche Arbeitgeberin sein.

Beitrag der DVS als Organisation
Im Rahmen des Schwerpunkts «Digitale Behörden-
leistungen schweizweit gemeinsam ausbauen»  
(s. S. 22) wird die Entwicklung gemeinsamer digita-
ler Behördenleistungen gefördert. Die DVS begüns-
tigt den strategischen Ausbau des bestehenden 
Angebots, indem sie notwendige Kooperationen 
unterstützt und damit eine möglichst grosse Ver-
breitung dieses Angebots erzielt. Zudem arbeitet sie 
gezielt daran, bestehende Hürden abzubauen und 
Grundlagen für effiziente und beschleunigte Ent-
wicklung digitaler, nutzerzentrierter Behördenleis-
tungen zu schaffen.

Beitrag der DVS als Organisation
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden gehen den 
Kulturwandel zur Förderung der digitalen Transfor-
mation aktiv an und orientieren sich dabei am Leit-
bild der digitalen Verwaltung. Die DVS nimmt eine 
Vorbildfunktion als offene und transparente Zusam-
menarbeitsplattform ein und schafft einen Rahmen 
für den Austausch zwischen den Gemeinwesen. Sie 
kann Impulse aufnehmen und fördert die organisa-
tionsübergreifende Vernetzung.
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Weiterentwicklung der Zusammenarbeit
Die gegenwärtige Lage zeigt, dass innerhalb der 
Gemeinwesen hinsichtlich der digitalen Trans-
formation eine positive Dynamik besteht. Es gilt, 
diese durch koordiniertes und wirkungsorientier-
tes Zusammenarbeiten zwischen den Gemein-
wesen weiter zu stärken, Synergien zu nutzen 
und gleichzeitig die notwendige Flexibilität zu 
wahren. Es ist notwendig, sich gemeinsam mit 
dem Potenzial neuer Technologien und deren 
Einsatzmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

Mögliche bestehende Informations- und Koordi-
nationslücken sind zu schliessen, die Vernetzung 
ist auszubauen und ausreichende Koordinations- 
kapazitäten sind sicherzustellen. Die Zusam-
menarbeit der Gemeinwesen umfasst fachliche, 
organisatorische, rechtliche und technische As-
pekte. Dies gilt genauso für die einzelnen Orga-
nisationseinheiten von Bund, Kantonen, Städten 
und Gemeinden wie für die Verwaltung als ver-
netztes Gesamtsystem. Ein Fokus liegt auf der 
Förderung gemeinsamer Lösungen. Für diese 
sind geeignete Finanzierungs- und Betriebsmo-
delle sowie Verantwortlichkeiten und Zuständig-
keiten über alle drei Staatsebenen hinweg zu 
definieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt im 
Umgang mit der grossen Dynamik innovativer 
Technologien wie der Künstlichen Intelligenz 
oder Robotics. Diese Entwicklungen müssen 
frühzeitig identifiziert werden, um das Potenzial 
von Innovationen für das Verwaltungshandeln 
richtig einzuschätzen und zu nutzen. Der Erfah-
rungsaustausch dazu wird aktiv gefördert.

Beitrag der DVS als Organisation
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden bekennen 
sich zu einer koordinierten Zusammenarbeit, die sie 
proaktiv fördern. Dabei berücksichtigen sie die Prin-
zipien der digitalen Verwaltung, um das Leitbild die-
ser Strategie umzusetzen. Dies bedeutet auch die 
Bereitstellung entsprechender Ressourcen in ihrem 
Verantwortungsbereich (insbesondere personelle 
Ressourcen). Die DVS agiert als leistungsstarke 
Plattform, indem sie mittels Foren, hilfreicher Me-
thoden und administrativer Unterstützung die wir-
kungsvolle Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Gemeinwesen fördert. Ebenso ist sie, im 
Rahmen ihrer Gremien, die koordinierende Instanz. 
Um die Wirkung der DVS zukünftig zu erhöhen, ist 
ihre Weiterentwicklung unter Berücksichtigung des 
Rechtsetzungsbedarfs, des Umfeldes und der Part-
nerorganisationen anzugehen (s. auch S. 25).
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Strategische Schwerpunkte und Ziele

Digitale  
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Government  
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Government  
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Abbildung 4   Strategische Schwerpunkte

Im Zeitraum von 2024 bis 2027 treiben Bund, Kantone, Städte und Ge-
meinden die digitale Transformation voran, indem sie sechs strategische 
Schwerpunkte gezielt bearbeiten. Sie setzen hierfür die jeweiligen Ziele 
kooperativ und in enger gegenseitiger Abstimmung um.
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Digitale Behördenleistungen schweizweit 
gemeinsam ausbauen
Das Leistungsangebot wird schweizweit aus- 
gebaut. Die Gemeinwesen streben danach, ein 
umfassendes, durchgängiges und auf die An-
spruchsgruppen ausgerichtetes Angebot digitaler 
Behördenleistungen über alle föderalen Ebenen 
hinweg zu schaffen. Um durchgängige digitale 
Leistungen zu erbringen, sollen die Organisati-
onsgrenzen überwunden werden. Gemeinsam 
werden Behördenprozesse anhand ihres Poten-
zials ausgewählt und organisationsübergreifend 
und interoperabel ausgestaltet. 

Ziele
 –  Im Rahmen der Zusammenarbeit ist eine 

praxisbezogene Gemeinschaft für die 
Entwicklung digitaler Behördenleistun-
gen (Community of Practice) eingerich-
tet.

 –  Die Verwaltungen verständigen sich auf 
Behördenleistungen, die eng koordiniert 
digital umgesetzt werden.

 –  Digitale amtliche Bescheinigungen wie 
die Wohnsitzbescheinigung, der Straf-
registerauszug oder der Betreibungsre-
gisterauszug sind standardisiert und 
schweizweit sowie international durch-
gängig digital in die Prozesse von 
Verwaltung und Privatwirtschaft integ-
rierbar; die Bescheinigungen sind 
insbesondere auch über die E-ID-Ver-
trauensinfrastruktur* nutzbar.

 –  Die Angebote an digitalen Behördenleis-
tungen für Unternehmen folgen über 
alle föderalen Ebenen hinweg einer 
einheitlichen Architektur.

 –  Hilfsmittel für die Entwicklung digitaler 
Behördenleistungen, wie eine Sammlung 
von grundlegenden Entwurfsmustern  
für das Service Design* oder ein 
multilingualer Schlagwortkatalog, der 
die Auffindbarkeit von digitalen Behör-
denleistungen durch weitergehende 
Automatisierungsmöglichkeit erhöht, 
stehen allen Gemeinwesen zur Verfü-
gung.

One-Stop-Government realisieren
Die Gemeinwesen bieten den Anspruchsgruppen 
nutzerorientierte Zugänge zu allen digitalen Be-
hördenleistungen. Hierfür sollen alle notwendi-
gen Interaktionen mit der Verwaltung dezentral 
über eine vertikal und horizontal integrierte inter-
operable Serviceplattformlandschaft (One-Stop-
Government*) erfolgen. Ein One-Stop-Govern-
ment impliziert jedoch nicht, dass es schweizweit 
nur eine digitale Anlaufstelle gibt.

Ziele
 –  Bestehende Serviceplattformen von 

Bund, Kantonen, Städten und Gemein-
den sind gemeinsam in Richtung One- 
Stop-Government ausgebaut. Dabei 
wird die Kompatibilität mit bereits 
bestehenden (sektorspezifischen) 
Lösungen der Gemeinwesen koordiniert.

 –  Gemeinsame Serviceplattformen mit 
wesentlichen Portalfunktionen (Service-
Bausteinen*) stehen allen Gemeinwesen 
zur Verfügung.

 –  Der Zugang zu Leistungen wird erleich-
tert durch die Bereitstellung eines 
föderierten staatlichen Authentifizie-
rungssystems* für Login-Prozesse. 
Allen Gemeinwesen steht ein Dienst als 
vordringlicher Service-Baustein zur 
Verfügung.

 –  Ein gemeinschaftliches Vorgehen stellt 
die weitere bedarfsgerechte Entwicklung 
und Nutzung von Service-Bausteinen 
sicher.

 –  Offene Architektur und Standards, 
insbesondere für (Applikations-)
Schnittstellen, sind gemeinsam festge-
legt, sodass bestehende digitale 
Behördenleistungen aller Gemeinwesen 
in eine gemeinsame Basisinfrastruktur 
integrierbar sind; offene Standards 
stellen sicher, dass die digitalen Behör-
denleistungen künftig auch in Service-
plattformen privater Betreiber integrier-
bar sind.
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E-ID und Vertrauensinfrastruktur schweizweit 
einführen
Die staatlich anerkannte E-ID wird eingeführt. Sie 
ermöglicht es, die Identität mittels eines elektro-
nischen Nachweises zu belegen. Die E-ID erfor-
dert den Aufbau und Betrieb einer Vertrauens-
infrastruktur über alle drei föderalen Ebenen 
hinweg, insbesondere ein staatliches Wallet* so-
wie ein Basis- und Vertrauensregister.

Ziele (unter Vorbehalt der laufenden Rechtset-
zung zur E-ID und allfälliger Staatsverträge und 
internationaler Abkommen):

 –  Die für die E-ID erforderliche Vertrauens- 
infrastruktur ist aufgebaut und kann 
durch sämtliche Gemeinwesen und Unter- 
nehmen zur Herausgabe und Prüfung 
von elektronischen Nachweisen genutzt 
werden.

 –  Sämtliche berechtigte Personen haben 
die Möglichkeit, eine E-ID als digitales 
Identifikationsmittel zu erhalten und zu 
nutzen.

 –  Eine umfassende Verbreitung der E-ID 
ist dank einfachem Zugang und aktiver 
Unterstützung der Gemeinwesen sicher- 
gestellt; die E-ID kann in sämtlichen 
Gemeinwesen verwendet werden, wenn 
eine Identifikation für eine Behörden-
leistung erforderlich ist.

 –  Die Interoperabilität mit elektronischen 
Identitäten aus dem Ausland ist 
gewährleistet.

 –  Der digitale Führerausweis steht neben 
der E-ID als weitere Anwendung stan-
dardisierter elektronischer Nachweise 
innerhalb der Vertrauensinfrastruktur 
zur Verfügung; ein Vorgehensplan für  
die Umsetzung weiterer elektronischer 
Nachweise ist entwickelt.

Wertschöpfende Datennutzung fördern
Das Datenökosystem Schweiz wird weiterentwi-
ckelt, indem insbesondere die gemeinsame Da-
tenbewirtschaftung und die Sekundärnutzung 
von Daten im Sinne von Datenräumen* gefördert 
werden. Die Nutzung der Daten von Wissen-
schaft und Wirtschaft wird begünstigt, die inter-
nationale Anschlussfähigkeit wird sichergestellt. 
Schlüsselanwendungen werden in enger Abstim-
mung der Gemeinwesen gezielt gefördert und 
weiterentwickelt, um Erfahrungen und Lösungen 
zu multiplizieren. Dies führt zu einer weiterge-

henden Erschliessung des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Potenzials des föderalen Da-
tenmanagements.

Ziele
 –  Die Standardisierung des Daten- 

managements zur Förderung der 
technischen, semantischen und organi-
satorischen Interoperabilität wird 
konsequent angegangen.

 –  Die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit 
von Informationen über Datenbestände 
(Metadaten) ist sowohl innerhalb von 
Organisationen als auch für miteinander 
vernetzte Organisationen verbessert. 
Das Potenzial für once only und 
mögliche Sekundärnutzung bzw. Open- 
Government-Data wird dadurch verdeut-
licht und nutzbar und die Transparenz 
der Datenhaltung zuhanden der Bevölke-
rung wird gefördert.

 –  Der Rechtsetzungsbedarf für die 
Realisierung des föderalen Datenmana-
gements ist gemeinsam identifiziert.

 –  Die Infrastrukturen zum Datenaus-
tausch und zur gemeinsamen Datenbe-
wirtschaftung sind in Bezug auf die 
künftigen Anforderungen der wertschöp-
fenden Datennutzung weiterentwickelt  
und deren Unterhalt ist sichergestellt.

 –  Stammdaten von natürlichen und juristi-
schen Personen werden in strategischen 
Anwendungsfällen schweizweit gemein-
sam bewirtschaftet. Der nationale 
Adressdienst ist realisiert und wird in 
den Kantonen und Gemeinden genutzt. 
Ähnlicher Handlungsbedarf bei den 
juristischen Personen wird aktiv ange-
gangen (z. B. gemeinsame Bewirtschaf-
tung von Adressdaten).

 –  Mit der Förderung zukunftsweisender 
Anwendungsfälle ist die wertschöpfen-
de Datennutzung in konkreten Ge-
schäftsfeldern der Verwaltung sichtbar. 
Die Entwicklung von Datenräumen und 
deren Verknüpfung zu einem Datenöko-
system tragen hierzu wesentlich bei.
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Cloud-enabled-Government ermöglichen
Die Verwaltung sieht eine kombinierte Nutzung 
von Private- wie auch Public-Cloud-Infrastruktu-
ren vor (hybrider Multi-Cloud-Ansatz*). Um der 
Bedeutung und den Herausforderungen der 
Cloud-Technologie in der Anwendung im Verwal-
tungskontext gerecht zu werden, agieren Bund, 
Kantone, Städte und Gemeinden gemeinsam. Sie 
gehen die interdisziplinären Fragestellungen der 
Cloudnutzung ganzheitlich an, indem sie die Zi-
vilgesellschaft, die Politik, die Wirtschaft und die 
Wissenschaft aktiv einbeziehen. Im Fokus ste-
hen dabei die Themenfelder Recht, Datenschutz, 
Befähigung und digitale Souveränität.

Ziele
 –  Ein Förderprogramm Cloud-enabled- 

Government*, das Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik einbezieht, ist erfolg-
reich lanciert.

 –  Eine breitere Nutzung von (hybriden) 
cloudbasierten Lösungen ist ermöglicht, 
indem anwendbare institutionelle und 
rechtliche Grundlagen, insbesondere in 
Bezug auf Datenschutz und Daten- 
sicherheit sowie digitale Souveränität, 
vorangetrieben sind.

 –  Skalierbare cloudbasierte Lösungen  
sind in der öffentlichen Verwaltung 
eingesetzt und etabliert.

 –  Der Ausbaubedarf gemeinsam genutz-
ter Infrastrukturen, insbesondere von 
Rechenzentren und Netzwerken, ist 
identifiziert und frühzeitig adressiert. 

 –  Gemeinsame Standards und weitere 
Grundlagen (Good Practice) zum 
Beispiel zu Datenklassifizierungen oder 
zur Gestaltung von Verträgen sind 
etabliert.
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Zusammenarbeit stärken und als vernetztes 
Gesamtsystem agieren
Die Gemeinwesen in der Schweiz treiben die Um-
setzung von digitalen Behördenleistungen als 
vernetztes Gesamtsystem aktiv voran. Die inter-
disziplinäre fachliche Vernetzung wird mithilfe 
der DVS als Plattform forciert. Bund, Kantone, 
Städte und Gemeinden verständigen sich über 
eine verwaltungsübergreifende Gesamtarchitek-
tur*. Die für die zukunftsgerichtete Zusammen-
arbeit notwendigen Strukturen und Verbindlich-
keiten werden geschaffen bzw. weiter gefestigt. 

Ziele
 –  Strukturen für den regelmässigen und 

ergebnisorientierten Diskurs (Wissens-
austausch) in Netzwerken von verwal-
tungsinternen und -externen Fachleuten 
sind etabliert, um die relevanten Themen 
wie Architektur, Datenbewirtschaftung, 
ICT-Management, Personal- und Organi- 
sationsentwicklung, Beschaffungen, 
Früherkennung von Trends und Gesetz-
gebung gemeinsam weiterzuentwickeln.

 –  Die Koordination transversaler Heraus-
forderungen der digitalen Transforma-
tion verläuft sektorübergreifend; der 
Austausch mit sektorspezifischen 
Akteuren und den Partnerorganisatio-
nen, insbesondere mit dem Verein eCH 
(Standards) und der eOperations 
Schweiz AG10 (Beschaffung und Betrieb), 
ist institutionalisiert.

 –  Die Kantone etablieren gemeinsam mit 
ihren Gemeinden Strukturen und 
Prozesse, die deren Einbindung und 
Mitwirkung fördern.

 –  Eine übergreifende Ausrichtung der 
Gesamtarchitektur der digitalen 
Verwaltungslandschaft über alle drei 
föderalen Ebenen hinweg ist definiert, 
kommuniziert und in Teilen prototypi-
siert und standardisiert.

 –  Standards sind gemeinsam unter der 
Orchestrierung der DVS entwickelt, die 
Verbindlichkeit der Standards ist 
gefördert.

 –  Proof of Concepts mit Fokus auf inno- 
vativen Technologien wie künstlicher 
Intelligenz und Good Practice sind aktiv 
geteilt und kooperativ weiterentwickelt.

10 → www.eoperations.ch

 –  Finanzierungs- und Nutzungsmodelle 
für gemeinsam genutzte digitale Behör-
denleistungen und Service-Bausteine 
sind festgelegt und kommen zur Anwen-
dung.

 –  Die schweizweite strategische Bedarfs-
planung für die gemeinsame Beschaf-
fung von digitalen Leistungen über die 
föderalen Ebenen hinweg ist etabliert.

 –  Der in der Rahmenvereinbarung vorge-
sehene Entscheid zur allfälligen Weiter- 
entwicklung der DVS in Richtung poli- 
tische Plattform mit verbindlicher 
Standardsetzung ist durch die Träger 
getroffen. Dabei wird für die DVS die 
Frage der geeigneten Rechtsform und 
die Frage des passenden Finanzierungs- 
modells für eine gezielte Erweiterung der 
gemeinsamen Leistungsfähigkeit geklärt. 
Die gemeinsame Leistungsfähigkeit 
betrifft die Wahrnehmung der Träger-
schaft für Basisinfrastrukturen genauso 
wie auch die Möglichkeiten zur verbind-
lichen Standardsetzung. In Zuge dessen 
wird die Zusammenarbeit mit den Partner- 
organisationen Verein eCH und  
eOperations Schweiz AG weiter ausge-
baut.

http://www.eoperations.ch
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Strategieumsetzung

Die Umsetzung der Strategie «Digitale Verwal-
tung Schweiz 2024–2027» erfolgt gemeinsam 
durch Bund, Kantone, Städte und Gemeinden 
innerhalb der bestehenden Organisationen und 
geltenden Zuständigkeiten. Die Gemeinwesen 
orientieren sich bei der Festlegung ihrer eigenen 
Strategien im Bereich der digitalen Transforma-
tion der Verwaltung an der vorliegenden Strate-
gie. Unter Berücksichtigung bisheriger Arbeiten 
nehmen sie in ihrer Zielsetzung und Massnah-
menplanung die in Kapitel «Strategische Schwer-
punkte und Ziele» definierten strategischen 
Schwerpunkte und Ziele auf. Strategische Aktivi-
täten aus sektorspezifischen Vorhaben erfolgen 
in enger Abstimmung mit der Strategie «Digitale 
Verwaltung Schweiz 2024–2027».

Der Erfolg der Strategie ist massgeblich bedingt 
durch die aktive Koordination und die Zusam-
menarbeit aller Gemeinwesen. Die DVS als Orga-
nisation hat die Aufgabe, die digitale Verwaltung 
über alle drei Staatsebenen hinweg im Rahmen 
eines kooperativen Ansatzes zu fördern und zu 
unterstützen. Dies umfasst sowohl die Orchest-
rierung des föderalen Zusammenwirkens als 
auch die Umsetzung bzw. die Finanzierung ge-
eigneter Massnahmen zur Erreichung der for-
mulierten strategischen Ziele. Im Fokus steht 
dabei die Unterstützung von Massnahmen zur 
Entwicklung der Basisdienste mit hoher operati-
ver Wirkung.

Die gemeinsame Umsetzung der Strategie erfolgt 
über die Agenda DVS* bzw. den Umsetzungsplan 
DVS (Ziff. 4.4 der Rahmenvereinbarung). Die 
Agenda DVS ist ein bereits etabliertes Instru-
ment zur Umsetzung der Strategie. Bund und 
Kantone sind bestrebt, gemeinsame Schlüssel-
projekte im Bereich der Digitalisierung auf Basis 
der gemeinsamen Finanzierungen rasch anzu-
stossen und so den Aufbau der digitalen Ver-
waltung zu beschleunigen. Nebst der Grundfi-
nanzierung der Rahmenvereinbarung sind 

Bundesrat und Kantone gestützt auf das Bun-
desgesetz vom 17. März 202311 über den Einsatz 
elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behör-
denaufgaben eine Vereinbarung über die Finan-
zierung von Projekten der Agenda DVS für die 
Jahre 2024–2027 eingegangen. Diese Vereinba-
rung legt in einem jährlich nachgeführten An-
hang die Finanzierungsbeiträge für Projekte der 
Agenda fest. Änderungen werden von den Gre-
mien der DVS im Rahmen des Planungs- und 
Budgetierungsprozesses gemäss den Ziffern 4.4 
und 7.1 der Rahmenvereinbarung zuhanden der 
Parteien der Vereinbarung vorbereitet und ihnen 
zur Genehmigung vorgelegt.

Die Gremien der DVS sorgen für eine strategie-
konforme Entwicklung des Umsetzungsplans. 
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden können 
auch eigenständig Anträge auf Projekte und de-
ren finanzielle Unterstützung bei den zuständi-
gen Stellen der DVS einreichen. Die DVS kann 
solche Anträge unterstützen, sofern die Vorha-
ben zur Erreichung der strategischen Ziele bei-
tragen, Skalierungspotenzial aufweisen (Wieder-
verwendung), ins Architekturgefüge passen und 
die in Kapitel «Prinzipien» (ab S. 11) genannten 
Prinzipien der digitalen Verwaltung erfüllen. Die 
Priorisierung der Vorhaben erfolgt innerhalb der 
Organe der DVS unter Einbezug entsprechender 
Vertretungen von Bund, Kantonen, Städten und 
Gemeinden. Der Fortschritt der Strategieum- 
setzung wird im Rahmen eines jährlichen  
Monitorings und Controllings gegenüber dem  
politischen und operativen Führungsgremium 
transparent ausgewiesen.

Zur Weiterentwicklung von Organisation und 
Leistungen evaluiert die DVS regelmässig ihre 
Strukturen, Prozesse, Leistungen, Fähigkeiten, 
Kultur und Arbeitsweise, und informiert die Trä-
ger (Ziff. 4.6 der Rahmenvereinbarung). 

11 BBl 2023 787
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Glossar und Einordnung der verwendeten Begriffe

Agenda DVS

Im Rahmen der Agenda «Nationale Infrastrukturen und Basisdienste Digitale Verwaltung 
Schweiz» (Agenda DVS) setzen Bund und Kantone gemeinsame Schlüsselprojekte um. Im 
Vordergrund steht dabei die Bereitstellung von gemeinsamen Infrastrukturen und Basisdiens-
ten für die Identitäts- und Zugriffsverwaltung, für den elektronischen Empfang und Versand 
von Dokumenten oder für die Staatsebenen übergreifende Nutzung und Verwaltung von Daten.

Anspruchsgruppen

Die Anspruchsgruppen umfassen insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner sowie 
Besucherinnen und Besucher der Schweiz, Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, 
in der Schweiz oder mit der Schweiz tätige Unternehmen, die Wissenschaft und nament- 
lich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung auf allen drei 
föderalen Ebenen.

Antragsloses  
Verfahren

Beim antragslosen Verfahren werden Leistungen von der Verwaltung automatisch ausgelöst, 
wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (z. B. Erneuerung der Identitätskarte bei Ablauf). 
Fehlende Angaben oder Unterlagen werden dabei durch die Verwaltung angefordert. Dies 
optimiert Verwaltungsprozesse, erleichtert den Zugang zu Leistungen und reduziert büro- 
kratischen Aufwand für Bevölkerung und Unternehmen.

Basisdienste

Ein Basisdienst ist ein Dienst, der eine gemeinsame Grundlage für andere Dienstleistungen 
bildet. Der Basisdienst ist keiner einzelnen fachlichen Aufgabe direkt zugeordnet und  
wird mehrfach verwendet. Wichtige Basisdienste in der öffentlichen Verwaltung sind die 
Bereitstellung der elektronischen Identität (E-ID), elektronische Signaturdienste, elek- 
tronische Bezahldienste oder auch Service-Bausteine von Serviceportalinfrastrukturen  
wie ein Authentifizierungssystem.

Cloud-enabled- 
Government

Einsatz von Cloud-Diensten in der öffentlichen Verwaltung, um die Effizienz in der  
Bereitstellung digitaler Angebote zu steigern und bessere digitale Behördenleistungen  
für Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen.

Glossar und  
Einordnung  
der verwendeten 
Begriffe
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Datenhoheit

Datenhoheit ist das Recht einer Person oder Organisation, über ihre eigenen Daten zu 
bestimmen. Die Verwaltung erhebt und bearbeitet grosse Datenmengen, die für viele 
Zwecken verwendet werden, z. B. zur Bereitstellung von Dienstleistungen, zur Durchsetzung 
von Gesetzen oder zur Entscheidungsfindung. Es ist wichtig, dass öffentliche Behörden  
die Datenhoheit der Nutzerinnen und Nutzer respektieren und sicherstellen, dass die erho- 
benen Daten nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie erhoben wurden.

Datenraum

Technische und organisatorische Struktur, die die Bereitstellung, den Austausch und den 
Bezug von Daten aus verschiedenen Quellen und von verschiedenen Akteuren ermöglicht 
und regelt. Datenräume sind oft sektorenspezifisch organisiert und über ihren Zweck und 
durchklare Regeln sowie Standards definiert. Eine Governance regelt die Rechte und 
Pflichten für die verschiedenen Akteure sowie die Entscheidungsstrukturen innerhalb eines 
Datenraums.

Datenschutz

Der Datenschutz schützt die Persönlichkeit und die Grundrechte, insbesondere das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung. Das Datenschutzrecht findet Anwendung auf 
sämtliche Personendaten, d. h. auf Informationen, die sich auf eine bestimmte oder be-
stimmbare Person beziehen. Es legt Bearbeitungsgrundsätze fest und definiert die Rechte 
der betroffenen Personen. 

Digitale
Nachhaltigkeit

Digitale Ressourcen werden dann nachhaltig verwaltet, wenn ihr Nutzen für die Gesellschaft 
maximiert wird, sodass die digitalen Bedürfnisse gegenwärtiger und zukünftiger Generatio-
nen gleichermassen erfüllt werden. Der gesellschaftliche Nutzen ist dann maximal, wenn die 
Ressourcen der grössten Anzahl zugänglich und mit einem Minimum an technischen, 
rechtlichen und sozialen Restriktionen wieder verwendbar sind. Digitale Ressourcen sind 
Wissen und kulturelle Artefakte digital repräsentiert als Text, Bild, Audio, Video oder Soft-
ware.

Digital first

Digital first zielt zusätzlich zur parallelen Bereitstellung von nicht digitalen und digitalen 
Kanälen darauf ab, digitale Kanäle so attraktiv zu gestalten, dass sie zur ersten Wahl der 
Nutzerinnen und Nutzer werden. Die Attraktivität soll in erster Linie durch einfachere, 
schnellere und sichere Interaktionen mit der Verwaltung erreicht werden.

Digital only
Im Gegensatz zu digital first verfolgt der Ansatz digital only die ausschliessliche Bereit- 
stellung von digitalen Kanälen und damit die Abschaltung der nicht digitalen Kanäle.

Digitale Souveränität

Fähigkeit von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden, digitale Behördenleistungen 
autonom nutzen und kontrollieren zu können. Dabei geht es um die Selbstbestimmung über 
den gesamten Lebenszyklus eines digitalen Systems, von der Konzeption über die Nutzung  
bis zur Stilllegung digitaler Systeme und der Daten, die bearbeitet und gespeichert werden, 
sowie der daraus resultierenden Prozesse.

Durchgängig

Durchgängig bedeutet einerseits, dass digitale Behördenprozesse vollständig und medien-
bruchfrei über verschiedene Systeme hinweg die Verwaltung durchlaufen. Es bedeutet  
andererseits auch, dass Behördenleistungen durch die jeweils administrativ zuständigen 
Verwaltungen der föderalen Ebenen digital vollzogen werden können.

Föderiertes Authenti-
fizierungssystem

Föderierte Authentifizierungssysteme ermöglichen den Benutzerinnen und Benutzern, 
Zugriff mit demselben Login auf Dienste unterschiedlicher Organisationen zu erhalten. 

Ganzheitlich
Die digitale Transformation der Verwaltung wird über die Organisationsgrenzen hinweg, 
umfassend in seinem Wirkungszusammenhang, betrachtet. Dies erfordert die Gesamt- 
betrachtung von Organisation, Technologie und Kultur.
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Gemeinwesen

Im Kontext dieser Strategie umfassen die öffentlichen Gemeinwesen die Kernverwaltungen 
von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden. Nicht eingeschlossen sind verwaltungsnahe 
Körperschaften wie zum Beispiel Universitäten, Schulen und Einrichtungen des Gesund-
heitswesens.

Gesamtarchitektur

Wie bei der Gebäude-Architektur müssen auch im digitalen Umfeld Bausteine und Arbeits-
schritte aufeinander abgestimmt sein. Nur so gelingt es, als Gesamtsystem über alle födera-
len Ebenen hinweg, ein stimmiges digitales Angebot zu erstellen. Kurz veranschaulicht: Das 
Fundament muss stehen (z. B. Basisdienste, Infrastrukturen), bevor am Dach oder der Küche 
gebaut werden kann. Standards, Schnittstellen und zeitliche Abläufe sind entscheidend.

Gesamtsystem

Im Kontext dieser Strategie verstehen sich die Verwaltungen der Gemeinwesen aller  
föderalen Ebenen als Gesamtsystem vernetzter Organisationen, das durchgängige digitale 
Behördenleistungen durchgängig erbringt und so einen Mehrwert nach aussen und  
nach innen schafft.

Hybrider Multi- 
Cloud-Ansatz

Ein hybrider Multi-Cloud-Ansatz ist eine IT-Architektur, die mehrere Cloud-Umgebungen,  
darunter öffentliche Clouds, private Clouds und Edge-Clouds (Computing-Netzwerk, das 
Ressourcen und Dienste näher an den Endnutzerinnen und -nutzern bereitstellt, um Latenz-
zeiten zu minimieren und die Leistung von Anwendungen in Edge-Umgebungen zu optimie-
ren), miteinander verbindet. Die Gemeinwesen müssen auf Basis ihrer Situation definieren, 
welche dieser Anwendungsformen in Frage kommen bzw. am besten geeignet sind.

Interoperabilität

Interoperabilität ist die Fähigkeit eines heterogenen Systems mit anderen gegenwärtigen 
oder zukünftigen Produkten oder Systemen ohne Einschränkungen hinsichtlich Zugriff oder 
Implementierung zusammenzuarbeiten bzw. zu interagieren. Es werden dabei die struktu- 
relle, syntaktische, semantische und organisatorische Interoperabilität unterschieden.

Nutzerzentrierung

Digitale und nicht digitale Behördenleistungen werden optimiert oder neu gedacht, um  
sie an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer auszurichten (Nutzerzentrierung). 
Nutzerinnen und Nutzer sind Personen aller Anspruchsgruppen. Behördenleistungen 
werden so ausgestaltet, dass alle sie nutzen können. Hierfür werden bei der Ausgestaltung 
zum Beispiel unterschiedliche IT-Grundkompetenzen, Sprachkenntnisse oder geistige  
sowie körperliche Beeinträchtigungen berücksichtigt und adressiert. Prozesse werden mit 
einer behördenübergreifenden End-to-End-Sicht ausgestaltet, dies unter Berücksichtigung 
einer 360-Grad-Betrachtung der Anspruchsgruppen.

Once-only-Prinzip

Das Once-only-Prinzip sieht vor, dass Bevölkerung und Unternehmen den Behörden und 
Verwaltungen bestimmte Standardinformationen nur einmal mitteilen müssen. Die Behörden 
und Verwaltungsstellen können diese Daten unter Wahrung der Grundrechte der betroffe-
nen Personen, insbesondere des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, zu verschie-
denen Zwecken wiederverwenden und untereinander austauschen (sogenannte Mehrfach-
nutzung von Daten). Unter Einbezug von Datenschutzbestimmungen und mit der expliziten 
Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer ist es der öffentlichen Verwaltung erlaubt, die 
Daten wiederzuverwenden und untereinander auszutauschen. Wichtiger zusätzlicher Aspekt 
ist auch, dass diese Daten nur an einer Stelle gepflegt werden.

One-Stop-Government

One-Stop-Government sieht vor, dass die Gemeinwesen den Anspruchsgruppen nutzer-
orientierte Zugänge zu allen digitalen Behördenleistungen bieten. Hierfür sollen alle notwen-
digen Interaktionen mit der Verwaltung dezentral über Serviceplattformen laufen, die 
interoperabel und sowohl innerhalb einer föderalen Ebene (horizontal) als auch über die 
föderalen Ebenen hinweg (vertikal) miteinander verknüpft sind. Ein One-Stop-Government 
impliziert nicht, dass es schweizweit nur eine digitale Anlaufstelle gibt.
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Open Source
Die Gemeinwesen legen Quellcodes von Fachanwendungen offen und entwickeln diese 
gemeinsam weiter. Dabei wird sichergestellt, dass die Rechte Dritter jederzeit gewahrt 
bleiben.

Portalbasis- 
infrastrukturen

Eine Portalbasisinfrastruktur ist eine Sammlung von Diensten und Anwendungen, die es 
Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht, an einem Ort auf Informationen und Anwendungen 
zuzugreifen, die auf verschiedenen Plattformen und an verschiedenen Standorten gespei-
chert sind. Eine Portalbasisinfrastruktur erlaubt den zentralen Zugriff auf die Informationen 
und Anwendungen, die Nutzerinnen und Nutzer für ihre Arbeit benötigen (siehe auch 
One-Stop-Government).

Service-Bausteine
Eigenständige Komponente, welche eine bestimmte Funktion (oder ein Set von Funktionen) 
für eine digitale Lösung bereitstellt. Servicebausteine können auf Basis gemeinsamer 
Standards für die Integration in unterschiedlichen Lösungen verwendet werden. 

Service-Design

Service-Design ist ein interdisziplinärer Ansatz, der sich mit der Gestaltung von Dienstleis-
tungen beschäftigt. Dabei geht es darum, Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie den 
Bedürfnissen und Erwartungen der Anspruchsgruppen gerecht werden und einen Mehrwert 
bieten. Service Design wird insbesondere dafür eingesetzt, um neue Verwaltungsdienst- 
leistungen zu entwickeln oder bestehende Dienstleistungen zu verbessern.

Staatliches Wallet
Durch den Bund bereitgestellte digitale Brieftasche als Element der staatlichen Vertrauens-
infrastruktur. Darin können staatliche wie private elektronische Nachweise hinterlegt 
werden.

Standard

Ein Standard repräsentiert eine allgemeine und wiederkehrende Anwendung von Regeln, 
Leitlinien oder Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse. Es fallen darunter unter 
anderem Prozessstandards, technische Interoperabilitätsstandards oder auch Datenstan-
dards. Mit der Verwendung von Standards wird die Interoperabilität gefördert.

Transversale  
Herausforderungen

Als transversal werden jene Herausforderungen der digitalen Transformation der Verwaltung 
verstanden, die sich einer grossen Zahl von Gemeinwesen oder den Verwaltungen verschie-
dener Staatsebenen stellen und deshalb eine enge Koordination zwischen Bund, Kantonen, 
Städten und Gemeinden durch die DVS erfordern.

Vertrauens- 
infrastruktur

Eine Vertrauensinfrastruktur ist ein System von Regeln, Verfahren und Technologien, die die 
Identität von Personen oder Organisationen bestätigen und die Authentizität von Daten 
gewährleisten.



Digitale Verwaltung Schweiz
Haus der Kantone

Speichergasse 6
CH–3003 Bern digitale-verwaltung-schweiz.ch

Die Strategie «Digitale Verwaltung Schweiz 2024 – 2027» 
wurde von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden 
genehmigt.

Bundesrat: Sitzung vom 08.12.2023

Konferenz der Kantonsregierungen:  
Plenarversammlung vom 15.12.2023

Vorstand des Schweizerischen Gemeindeverbands: 
Sitzung vom 30.11.2023

Vorstand des Schweizerischen Städteverbands:  
Sitzung vom 11.12.2023


